
 

 
 

 

Bekanntmachung des  
Wirtschaftsplanes 2026 
sowie des Jahresabschlusses 2024 
des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal 
 

 

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 
(vom 01.01. - 31.12.2026) 

 
Auf Grund von § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. den §§ 12 
ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 
27.02.2026 den Wirtschaftsplan des Zweckverbands Wasserversorgung Weilertal für das 
Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt: 
 
1. im Erfolgsplan mit 
  Erträgen von 
  Aufwendungen von 
  Jahresergebnis 
 
2. im Liquiditätsplan mit 
 a) laufende Geschäftstätigkeit 
  Einzahlungen 

Auszahlungen 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
 

 b) Investitionstätigkeit 
  Einzahlungen 
  Auszahlungen 
  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 
 c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
  Saldo a) und b) 
 
 d) Finanzierungstätigkeit 
  Einzahlungen 
  Auszahlungen 
  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 
 e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
  Saldo c) und d) 
 
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 
 
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 
 
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

 
1.890.800 € 
1.890.800 € 

0 € 
 
 
 

1.872.350 € 
1.317.200 € 

555.150 € 
 
 

0 € 
2.198.000 € 

-2.198.000 € 
 
 

-1.642.850 € 
 
 

2.198.000 € 
514.200 € 

1.683.800 € 
 
 

40.950 € 
 

2.198.000 € 
 

0 € 
 

1.000.000 € 
 



 

 

 
 
 
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und die Behandlung 
des Jahresergebnisses 
 
Auf Grund von § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und nach den für 
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften hat 
die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 11.12.2025 den Jahresabschluss des 
Zweckverbands Wasserversorgung Weilertal für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen: 
 
1. Erfolgsrechnung   
1.1. Summe Erträge 47.473,17 € 
1.2. Summe Aufwendungen 1.650.977,67 € 
1.3 Umlage der Verbandsgemeinden 1.603.504,50 € 
    
2. Liquiditätsrechnung   
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

Geschäftstätigkeit 
262.032,66 € 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -242.866,42 € 
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) 19.166,24 € 
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 
-333.412,19 € 

2.5. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 

-314.245,95 € 

2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

10.510,75 € 

    
3. Bilanzsumme 6.631.723,11 € 

 
 

Die Bestätigung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde über die 

Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2026 des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal 

erfolgte mit Erlass vom 12.03.2026.  

Der Wirtschaftsplan 2026 sowie der Jahresabschluss 2024 des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Weilertal werden elektronisch auf der Internetseite des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal 

unter https://www.wasserversorgung-weilertal.de/zweckverband/ bereitgestellt. 

 

Müllheim i. M. den 24.03.2026 

Gez. Martin Löffler, Verbandsvorsitzender 

https://www.wasserversorgung-weilertal.de/zweckverband/
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